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	Übersicht: Grundsätze beim Einsatz von FEM

	Freiheitsentziehende Maßnahmen kommen nur in Betracht, wenn sie dem Wohl der betroffenen Person dienen und somit …
1. eine krankheitsbedingte Lebensgefahr abwenden,
2. erhebliche Gesundheitsschädigungen verhindern,
3. lebensnotwendige Untersuchungen oder Behandlungen erst ermöglichen,
4. nur als letztes Mittel der Wahl dienen.

	Der Einsatz von freiheitsentziehenden Maßnahmen zur Erleichterung der Pflege ist stets unzulässig.




